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Gesetz zur Änderung 
des N achbarrechtsgesetzes 

Vom 26. Juli 1995 

2. § 7 erhält folgende Fassung: 

,,§ 7 

Der Landtag hat am 19. Juli 1995 das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Gebäudeabstände und Einfriedigungen bebauter 
Grundstücke im Außenbereich 

(1) Bei der Errichtung oder Veränderung eines Ge­
bäudes im Außenbereich (§ 19 Abs. 1 Nr. 3 des 
Baugesetzbuches) ist der Bauherr auf Verlangen 
des Nachbarn verpflichtet, zu Gunsten von Grund­
stücken, die durch landwirtschaftliche Betriebe im 
Sinne des § 201 des Baugesetzbuches landwirt­
schaftlich oder gartenbaulich genutzt werden 
(landwirtschaftliche Nutzung), mit jeder der Nach­
bargrenze zugewandten Außenwand einen mittle­
ren Grenzabstand einzuhalten, welcher der Höhe 
der Außenwand entspricht; der Abstand ist senk­
recht zur Außenwand zu messen. Der Abstand 
darf nirgends weniger als 2 m betragen. 

Artikel I 

Das Gesetz über das Nachbarrecht vom 14. Dezember 
1959 (GBl. S.171), zuletzt geändert durch §114 des 
Gesetzes vom 6. April 1964 (GBI. S. 151), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) Das Verlangen nach Absatz 1 kann nicht ge­
stellt werden, wenn keine oder nur geringfügige 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind oder das Vor­
haben nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften, 
insbesondere nach den §§ 5 und 6 der Landesbau­
ordnung, zulässig ist. Nach Ablauf von zwei Mona­
ten seit Zugang der Benachrichtigung nach § 55 
der Landesbauordnung ist das Verlangen ausge­
schlossen. Die Frist wird auch dadurch gewahrt, 
daß nach § 55 der Landesbauordnung Einwendun­
gen oder Bedenken erhoben werden.". 

(2) Für die Berechnung der Höhe der Außenwand 
gilt § 5 Abs. 4 Sätze 2 bis 4 und Absatz 5 der Lan­
desbauordnung entsprechend. 

(3) § 3 Abs. 3 Sätze 2 und 3 ist entsprechend anzu­
wenden. 



606 GBL vom 31. August 1995 Nr.23 

(4) Der Bauherr ist auf Verlangen des Nachbarn 
verpflichtet, sein Grundstück einzufriedigen, so­
weit es zum Schutz des Nachbargrundstücks erfor­
derlich ist und öffentlich-rechtliche Vorschriften 
nicht entgegenstehen.". 

3. § 10 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Die Außenseite der Mauer oder der sonstigen 
Befestigung oder der Fuß der Böschung müssen 
gegenüber Grundstücken, die landwirtschaftlich 
genutzt werden, einen Grenzabstand von 0,5 m 
einhalten; dies gilt nicht für Stützmauern für Wein­
berge.". 

4. In § 11 erhalten die Absätze I und 2 folgende Fas­
sung: 

,,(1) Mit toten Einfriedigungen ist gegenüber 
Grundstücken, die landwirtschaftlich genutzt wer­
den, ein Grenzabstand von 0,50 m einzuhalten. Ist 
die tote Einfriedigung höher als 1,50 m, so vergrö­
ßert sich der Abstand entsprechend der Mehrhöhe, 
außer bei Drahtzäunen und Schranken. 

(2) Gegenüber sonstigen Grundstücken ist mit to­
ten Einfriedigungen außer Drahtzäunen und 
Schranken ein Grenzabstand entsprechend der 
Mehrhöhe einzuhalten, die über 1,50 m hinaus­
geht.". 

5. § 12 erhält folgende Fassung: 

,,§ 12 

Hecken 

(1) Mit Hecken bis 1,80 m Höhe ist ein Abstand 
von 0,50 m, mit höheren Hecken ein entsprechend 
der Mehrhöhe größerer Abstand einzuhalten. 

(2) Die Hecke i;;t bis zur Hälfte des nach Absatz I 
vorgeschriebenen Abstands zurückzuschneiden. 
Dies gilt nicht für Hecken bis zu 1,80 m Höhe, 
wenn das Nachbargrundstück innerhalb der im Zu­
sammenhang bebauten Ortsteile oder im Geltungs­
bereich eines Bebauungsplans liegt und nicht land­
wirtschaftlich genutzt wird (Innerortslage ). 

(3) Der Besitzer der Hecke ist zu ihrer Verkürzung 
und zum Zurückschneiden der Zweige verpflichtet, 
jedoch nicht in der Zeit vom I. März bis 30. Sep­
tember.". 

6. § 13 erhält folgende Fassung: 

,,§ 13 

Spaliervorlich tungen 

Für Spaliervorrichtungen, die eine flächenar­
tige Ausdehnung des Wachstums der Pflanzen be-

zwecken, gilt § 12 mit der Maßgabe, daß gegenüber 
Grundstücken in Innerortslage mit Spalieren bis zu 
1,80 m Höhe kein Abstand und mit höheren Spa­
lieren ein Abstand entsprechend der Mehrhöhe 
einzuhalten ist.". 

7. § 14 erhält folgende Fassung: 

,,§ 14 

Rebstöcke in Weinbergen 

Mit Rebstöcken in Weinbergen ist ein Grenzab­
stand einzuhalten, der der Hälfte des Reihenab­
standes entspricht, mindestens jedoch 0,75 m.". 

8. § 15 Abs.2 wird aufgehoben; des bisherige Ab­
satz 3 wird Absatz 2. 

9. § 16 erhält folgende Fassung: 

,,§ 16 

Sonstige Gehölze 

(1) Bei der Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern 
und anderen Gehölzen sind unbeschadet der §§ 12 
bis 15 folgende Grenzabstände einzuhalten: 

1. a) mit Beerenobststräuchern und -stämmen, 
Rosen, Ziersträuchern und sonstigen artge­
mäß kleinen Gehölzen sowie mit Rebstöcken 
außerhalb eines Weinberges 0,50 m, 

b) mit Baumschul- und Weihnachtsbaumkultu­
ren sowie mit Weidenpflanzungen, die jähr­
lich genutzt werden, 1 m; 

die Gehölze dürfen die Höhe von 1,80 m nicht 
überschreiten, es sei denn, daß der Abstand 
nach Nummer 2 eingehalten wird, 

2. mit Kernobst- und Steinobstbäumen auf 
schwach- und mittelstark wachsenden Unterla­
gen und anderen Gehölzen artgemäß ähnlicher 
Ausdehnung, mit Baumschul- und Weihnachts­
baumkulturen, soweit nicht in Nummer 1 aufge­
führt, mit Forstsamenplantagen sowie mit Wei­
denpflanzungen, die nicht jährlich genutzt wer­
den, 2 m; 

die Gehölze dürfen die Höhe von 4 m nicht 
überschreiten, es sei denn, daß der Abstand 
nach Nummer 3 eingehalten wird; 

3. mit Obstbäumen, soweit sie nicht in Nummer 2 
oder 4 genannt sind, 3 m; 

4. a) mit artgemäß mittelgroßen oder schmalen 
Bäumen wie Birken, Blaufichten, Eber-
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eschen, Erlen, Robinien ("Akazien"), Salwei­
den, Serbischen Fichten, Thujen, Weißbu­
chen, Weißdornen und deren Veredelungen, 
Zieräpfeln, Zierkirschen, Zierpflaumen und 
mit anderen Gehölzen artgemäß ähnlicher 
Ausdehnung sowie 

b) mit Obstbäumen auf stark wachsenden Un­
terlagen und veredelten Wal nußbäumen 4 m; 

5. mit großwüchsigen Arten von Ahornen, Bu­
chen, Eichen, Eschen, Kastanien, Linden, Na­
delbäumen, Pappeln, Platanen, unveredelten 
Walnußsämlingsbäumen sowie mit anderen 
Bäumen artgemäß ähnlicher Ausdehnung 8 m. 

(2) Die Abstände nach Absatz I Nummer 2 bis 4 
Buchstabe a ermäßigen sich gegenüber Grund­
stücken in Innerortslage auf die Hälfte. Dies gilt 
nicht für Baumschul- und Weihnachtsbaurnkultu­
ren, Forstsamenplantagen sowie für geschlossene 
Bestände mit mehr als drei der in Absatz I Num­
mer 2 bis 4 Buchstabe a angeführten Gehölze. Ein­
zeln stehende großwüchsige Bäume, ausgenommen 
Nadelbäume, dürfen gegenüber Grundstücken in 
Innerortslage mit einem Abstand von 6 m ge­
pflanzt werden. 

(3) Der Besitzer eines Gehölzes, das die nach Ab­
satz 1 Nummer I und 2 zulässige Höhe überschrit­
ten hat, ist zur Verkürzung verpflichtet, jedoch 
nicht in der Zeit vom 1. März bis 30. September.". 

10. In § 19 Abs. 1 und Abs. 2 werden jeweils die Worte 
"außerhalb des geschlossenen Wohnbezirks" durch 
die Worte "imAußenbereich (§ 19 Abs. I Nr. 3 des 
Baugesetzbuchs)" ersetzt. 

11. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz I erhält folgende Fassung: 

,,(1) Die §§ ll bis 18 gelten nicht für 

1. das nachbarliche Verhältnis zwischen öffent­
lichen Straßen und Gewässern und den an sie 
grenzenden Grundstücken, 

2. die auf Grund eines F1urbereinigungs- oder 
Zusammenlegungsplanes erfolgten Anpflan­
zungen, soweit sie sich im Flurbereinigungs­
oder Zusammenlegungsgebiet auswirken. 

Bestehende Ausgleichs- oder Schadensersatzan­
sprüche bleiben unberührt.". 

b) Absatz 2 wird aufgehoben; Absätze 3 und 4 
werden Absätze 2 und 3. 

12. In § 22 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Dies gilt nicht gegenüber Grundstücken in Inner­
ortslage. ". 

13. § 23 Abs. 3 Satz I erhält folgende Fassung: 

"Der Besitzer des Baumes ist zur Beseitigung der 
Zweige in der Zeit vom 1. März bis 30. September 
nicht verpflichtet.". 

14. § 24 wird wie folgt geändert: 

Der bisherige Text wird Absatz I; es wird folgen­
der Absatz 2 angefügt: 

,,(2) Die Beseitigung von sonstigen eingedrunge­
nen Baumwurzein ist bei einem Grundstück in In­
nerortslage nur dann zulässig, wenn durch die 
Wurzeln die Nutzung des Grundstücks wesentlich 
beeinträchtigt wird, insbesondere Arbeiten der in 
Absatz 1 genannten Art die Beseitigung erfor­
dern.". 

15. § 25 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Zur Beseitigung der in sein Grundstück einge­
drungenen Wurzeln dieser Bäume ist der Besitzer 
des Grundstücks nur entsprechend § 24 Abs. 2 und 
nur dann befugt, wenn er dem Eigentümer des 
Baumes eine angemessene Frist zur Beseitigung 
der Wurzeln gesetzt hat und die Beseitigung nicht 
innerhalb der Frist erfolgte.". 

16. Die Überschrift vor § 26 erhält folgende Fassung: 

,,5. Abschnitt. Allgemeine Bestimmungen". 

17. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz I erhält folgende Fassung: 

"Beseitigungsansprüche nach diesem Gesetz 
verjähren in fünf Jahren." 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Die Berufung auf Vetjährung ist ausge­
schlossen, wenn die Anlage erneuert oder in ei­
ner der Erneuerung gleichkommenden Weise 
ausgebessert wird. Dasselbe gilt, wenn eine 
Pflanzung erneuert oder ergänzt wird.". 

c) In Absatz 3 werden nach dem Wort "und" die 
Worte "eingedrungener Wurzeln sowie" einge­
fügt. 
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18. § 27 erhält folgende Fassung: 

,,§ 27 

Vorrang von Festsetzungen im Bebauungsplan 

Enhält ein Bebauungsplan oder eine sonstige Sat­
zung nach dem Baugesetzbuch oder dem Maßnah­
mengesetz zum Baugesetzbuch Festsetzungen über 
Böschungen, Aufschüttungen, Einfriedigungen, 
Hecken oder Anpflanzungen, so müssen hierfür 
die nach diesem Gesetz vorgeschriebenen Ab­
stände insoweit nicht eingehalten werden, als es die 
Verwirklichung der planerischen Festsetzungen er­
fordert. Dies gilt nicht gegenüber landwirtschaft­
lich genutzten Grundstücken.". 

19. In § 29 Abs. 1 werden die Worte ,,15 Abs.2 und 
§§ 27 und" gestrichen. 

20. In der Überschrift vor § 30 wird die. Ziffer 5 durch 
die Ziffer 6 ersetzt. 

21. In § 30 werden die Worte ,,§ 26 der Gewerbeord­
nung" durch die Worte ,,§ 14 des Bundes-Imrnissi­
onsschutzgesetzes" ersetzt. 

22. In der Überschrift vor § 31 wird die Ziffer 6 durch 
die Ziffer 7 ersetzt. 

Artikel 2 

(1) Soweit auf Anlagen, Einrichtungen und Pflanzun­
gen die bisherigen Bestimmungen des Nachbarrechts­
gesetzes anzuwenden sind und diese den Eigentümer 
weniger beschränken als die Vorschriften dieses Geset­
zes, gilt § 33 des Nachbarrechtsgesetzes entsprechend. 

(2) § 26 des Nachbarrechtsgesetzes ist in seiner geän­
derten Fassung auch auf bereits entstandene Beseiti­
gungsansprüche anzuwenden, für die er bisher nicht 
galt. Diese Ansprüche verjähren fünf Jahre nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes, wenn die Verjährung 
nicht nach bisher anwendbarem Recht vorher eintritt. 

Artikel 3 

Das Justizrninisterium wird ermächtigt, den Wortlaut 
des 'N achbarrechtsgesetzes in der im Zeitpunkt der Be­
kanntmachung geltenden Fassung mit neuer Paragra­
phenfolge bekanntzumachen und Unstimmigkeiten des 
Wortlauts zu beseitigen. 

Artikel 4 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1996 in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTTGART, den 26. Juli 1995 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

DR.SpÖRI 

DR.SCHAVAN 

DR. SCHÄUBLE 

ThUFEL 

DR.VEITER 

vON1'ROTHA 

WEISER 

SOLINGER 

Verordnung 
des Justizministeriums zur Änderung der 

Verordnung über die Gewährung von 
Prtifungsvergtitungen an Professoren und 

Hochschuldozenten für die Mitwirkung an der 
Ersten juristischen Staatsprüfung 

Vom 27. Juli 1995 

Auf Grund der Vorbemerkung Nr. 15 Satz 1 zu den Lan­
desbesoldungsordnungen A, Bund R (Anlage zu § 2 des 
Landesbesoldungsgesetzes ) in der Fassung von Artikel 6 
des Gesetzes vom 5. Oktober 1987 (GBL S.397) wird im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung des Justizministeriums über die Gewäh­
rung von Prüfungsvergütungen an Professoren und 
Hochschuldozenten für die Mitwirkung an der Ersten ju­
ristischen Staatsprüfung vom 16.Januar 1990 (GBL 
S. 65) wird wie folgt geändert: 

Nach § 1 Nr.2 wird der Punkt durch einen Strichpunkt 
ersetzt und folgende Nr.3 angefügt: 

»3. für die Abgabe einer Stellungnahme 
zur Begutachtung einer Aufsichtsar· 
beit auf Anforderung des Landesjustiz-
prüfungsamts 15,50 DM.« 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1995 in Kraft. 

STUTTGART, den 27 . Juli 1995 DR. SCHÄUBLE 
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Verordnung des Justizministeriums zur 
Änderung der Verordnung über die Sitze und 

Bezirke der Familiengerichte 

Vom 27. Juli 1995 

Auf Grund von § 23 c Satz 1 des Gerichtsverfassungsge­
setzes in der Fassung von Artikel 2 des Betreuungsgeset­
zes vom 12. September 1990 (BGBL I S. 2002) in Verbin­
dung mit § 1 der Verordnung der Landesregierung zur 
Übertragung der Ermächtigungen des § 23c Satz 1 des 
Gerich tsverfassungsgesetzes auf das J ustizrninisterium 
vom 17. August 1976 (GBL S. 565) wird verordnet: 

Artikel 1 

§ 2 Nr. 7 der Verordnung des Justizministeriums über die 
Sitze und Bezirke der Familiengerichte vom 26. Novem­
ber 1976 (GBL S. 614), geändert durch Verordnung vom 
15.Dezember 1994 (GBL S.670), wird wie folgt geän­
dert: 

1. Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

»b) bei den Amtsgerichten Calw, Nagold, Rotten­
burg am Neckar, Tübingen und Urach jeweils für 
ihren Bezirk;«. 

2. Buchstabe c wird gestrichen. 

Artikel 2 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1995 in Kraft. 

(2) Für die am 30. September 1995 anhängigen Verfah­
ren verbleibt es bei der bisherigen Zuständigkeit. 

STUTTGART, den 27. Juli 1995 DR. SCHÄUBLE 

Zweite Verordnung des Kultusministeriums 
zur Änderung der Verordnung 

über die Gebühren in den 
staatlichen Heimsonderschulen des 

Landes Baden-Württemberg 

Vom 31. Juli 1995 

Auf Grund von § 24 Abs. 2 des Landesgebührengesetzes 
vom 21. März 1961 (GBL S.59) wird im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung des Kultusministeriums über die Ge­
bühren in den staatlichen Heimsonderschulen des Lan­
des Baden-Württemberg vom 16. August 1991 (GBL 
S.541), geändert durch Verordnung vom 24.August 
1993 (GBL S. 601), wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 werden nach den Worten »ermäßigt wird,« die 
Worte »an Schulen« eingefügt. 

2. In § 2 erhalten die Gebührenspalten folgende Fas­
sung: 

»ab 1. August ab 1. August 
1995 1996 

1. Körperbehinderte, 
Geistigbehinderte 47808 DM 49248 DM, 

2. Gehörlose, Schwerhörige, 
Sprachbehinderte 34092 DM 35100 DM, 

3. Blinde, Sehbehinderte 46188 DM 47556 DM.«. 

3. In § 3 Abs.1 erhalten die Gebührenspalten folgende 
Fassung: 

ein Frühstück 
ein Mittagessen 
ein Abendessen 

»ab 1. August ab 1. August 
1995 1996 

2,70 DM 
4,60 DM 
3,60 DM 

2,90 DM, 
4,80 DM, 
3,80 DM.«. 

4. In § 4 Abs. 2 erhalten die Gebührenspalten folgende 
Fassung: 

ein Frühstück 
ein Mittagessen 
ein Abendessen 
Tee oder Kaffee 
Gebäck 

»ab 1. August 
1995 

4,40 DM 
11,10 DM 
8,40 DM 
1,70 DM 
2,70 DM 

ab 1. August 
1996 

4,60 DM, 
11,70 DM, 
8,80 DM, 
1,80 DM, 
2,80 DM.«. 

5. In § 4 Abs. 3 erlialten die Gebührenspalten folgende 
Fassung: 

»ab 1. August ab 1. August 
1995 1996 

11,50 DM 12,00 DM.«. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 1995 
in Kraft. 

STUTTGART, den 31. Juli 1995 DR.ScHAVAN 

Verordnung 
des Kultusministeriums 

über die Gebühren in den staatlichen 
Autbaugymnasien mit Heim 

Vom 31. Juli 1995 

Auf Grund von § 24 Abs. 2 des Landesgebührengesetzes 
(LGebG) vom 21. März 1961 (GBL S. 59) wird im Ein­
vernehmen mit dem Finanzministerium verordnet: 
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§ 1 

Gebührenpflicht 

(1) Gebühren werden erhoben: 

1. für die Unterbringung (Verpflegung und Unterkunft) 
von Schülern in den staatlichen Aufbaugymnasien mit 
Heim, 

2. für die Verpflegung von externen Schülern einschließ­
lich von Schülern des Landesschulzentrums für Um­
welterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium 
Adelsheim, 

3. für die Verpflegung und Unterkunft von Gästen der 
staatlichen Aufbaugymnasien mit Heim. 

(2) Diese Verordnung gilt nicht für Teilnehmer an Fe­
rienveranstaltungen innerhalb dieser Anstalten sowie 
für Bedienstete dieser Anstalten. 

§2 

Höhe der Gebühren 

(1) Schüler der staatlichen Aufbaugymnasien mit Heim: 

1. Die Gebühr beträgt 

jährlich 

hiervon entfallen auf: 

Verpflegung 
Unterkunft 

ab 1. August ab 1. August 
1995 1996 

7836 DM 

6240 DM 
1596 DM 

8220 DM, 

6528 DM, 
1692 DM. 

2. Die Gebühr nach Nummer 1 ermäßigt sich auf An­
trag, wenn das im vorletzten Kalenderjahr zu versteu­
erndf: Einkommen der Eltern des Schülers 

a) zwischen 45000 DM und 55000 DM betragen hat, 

auf jährlich ab 1. August ab 1. August 
1995 1996 

7068 DM 7416 DM, 
hiervon entfallen auf: 

Verpflegung 5628 DM 5904 DM, 
Unterkunft 1440 DM 1512 DM. 

b) unter 45000 DM betragen hat, 

auf jährlich 

hiervon entfallen auf: 

Verpflegung 
Unterkunft 

ab 1. August ab 1. August 
1995 1996 

6240 DM 

4992 DM 
1248 DM 

6552 DM, 

5232 DM, 
1320 DM. 

3. Der Antrag auf Gebührenermäßigung nach Nummer 
2 ist jeweils spätestens bis zum 1. August oder bei Ein­
tritt in das Heim während des regelmäßigen Unter­
bringungszeitraums innerhalb von vier Wochen nach 
dem Eintrittstag bei der Schulleitung zu stellen. Dem 
Antrag ist der Einkommensteuerbescheid für das vor-

letzte Kalenderjahr oder ein anderer geeigneter Nach­
weis beizufügen. Wird glaubhaft gemacht, daß im 
Zeitpunkt des Schuljahresbeginns kein oder ein we­
sentlich geringeres Einkommen als im vorletzten Ka­
lenderjahr erzielt wird, kann die Schulleitung unab­
hängig vom Steuerbescheid im Einzelfall für höch­
stens zwei Schuljahre die Zuordnung in eine niedri­
gere Einkommensgruppe vornehmen und die Jahres­
gebühr hiernach festsetzen. 

(2) Schüler des Landesschulzentrums für Umwelterzie­
hung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim: 

Die Gebühr für Verpflegung beträgt 

täglich ab 1. August ab 1. August 
1995 1996 

10,00 DM 11,50 DM. 

Die Tage der An- und Abreise werden zusammen als ein 
Tag gezählt. Die begleitenden Lehrer erhalten die Un­
terkunft und Verpflegung, die Schüler erhalten die Un­
terkunft gebührenfrei. 

§3 

Verpflegung von externen Schülern 

Externe Schüler der staatlichen Aufbaugymnasien mit 
Heim entrichten folgende Gebühren: 

für ein Frühstück 
für ein Pausen frühstück 
für ein Mittagessen 
für ein Abendessen 

ab 1. August ab 1.August 

§ 4 

1995 1996 

2,70 DM 
1,30 DM 
4,60 DM 
3,60 DM 

2,90 DM, 
1,40 DM, 
4,80 DM, 
3,80 DM. 

Verpflegung und Unterkunft von Gästen 

(1) Verpflegung und Unterkunft von Gästen soll auf 
Ausnahmen beschränkt bleiben. Die Entscheidung trifft 
der Schulleiter. 

(2) Die Gebühr beträgt 

ab 1. August ab 1. August 
1995 1996 

für Verpflegung (Tagessatz) 23,90 DM 
hiervon entfallen auf: 

25,10 DM, 

Frühstück 
Mittagessen 
Abendessen 

4,40 DM 
11,10 DM 
8,40 DM 

4,60 DM, 
11,70 DM, 
8,80 DM. 

Für die Abgabe von Tee 'oder Kaffee sind 1,70 DM zu 
entrichten. Wird dazu Gebäck gereicht, so ist die Ge­
bühr für ein Frühstück zu berechnen. 

(3) Die Gebühr für eine Übernachtung beträgt: 

ab 1. August ab 1. August 
1995 1996 

11,50 DM 12,00 DM. 
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§ 5 

Berechnung der Gebühren 

(1) Die in § 2 Abs.1 festgesetzten Jahresgebühren sind 
für das gesamte Schuljahr (vom 1. August bis einschließ­
lich 31. Juli des folgenden Jahres) zu entrichten. Sie um­
fassen den regelmäßigen Unterbringungszeitraum vom 
ersten Schultag nach den Sommerferien bis zum letzten 
Schultag vor den folgenden Sommerferien. Bei der Be­
messung der Höhe der Gebühren sind alle Ferienzeiten 
und sonstigen Fehlzeiten unbeschadet von Absatz 2 und 
3 berücksichtigt. 

(2) Bei erstmaliger Aufnahme in das Heim nach Beginn 
oder bei Austritt aus dem Heim vor Ende des Schuljah­
res beginnt oder endet die Gebührenpflicht mit Beginn 
oder Ende des Monats, in dem die Aufnahme oder der 
Austritt liegt; die Jahresgebühr ermäßigt sich pro Kalen­
dermonat der Abwesenheit um jeweils ein Zwölf tel. 

(3) Während des regelmäßigen Unterbringungszeit­
raums ermäßigt sich die Gebühr für Verpflegung bei ei­
ner Abwesenheit wegen Krankheit, Beurlaubung oder 
aus sonstigen dringenden Gründen von mehr als 15 auf­
einanderfolgenden Kalendertagen pro Schultag um den 
240. Teil der Jahresgebühr, höchstens jedoch um ein 
Zwölftel der Jahresgebühr pro Kalendermonat. Bei der 
Berechnung des Ermäßigungsbetrages ist der Tagessatz 
auf volle zehn Pfennige abzurunden. 

§6 

Fälligkeit 

(1) Gebühren im Sinne des § 2 Abs.1 sind in zwölf glei­
chen Monatsraten jeweils auf den Ersten eines Monats 
zur Zahlung fällig. Im übrigen werden Gebühren mit der 
Inanspruchnahme einer Leistung zur Zahlung fällig. 

(2) Der Leiter der Anstalt kann andere Zahlungstermine 
bestimmen. 

§7 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 1995 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des Kultusmi­
nisteriums über die Gebühren in den staatlichen Anstal­
ten mit Heim im Bereich der Kultusverwaltung des Lan­
des Baden-Württembergvom 12. Mai 1993 (GBI. S.277) 
außer Kraft. 

STUITGART, den 31. Juli 1995 DR.SCHAVAN 

Verordnung des Justizministeriums über 
Zuständigkeiten in Baulandsachen 

Vom 31. Juli 1995 

Auf Grund von § 219 Abs. 2 Satz 1 des Baugesetzbuchs 
vom 8. Dezember 1986 (BGBLI S.2253) in Verbindung 

mit § 1 der Verordnung der Landesregierung zur Über­
tragung einer Ermächtigung nach dem Baugesetzbuch 
vom 19. Juni 1995 (GBI. S.517) wird verordnet: 

§ 1 

Die Verhandlung und Entscheidung über Anträge auf 
gerichtliche Entscheidung in Baulandsachen werden zu­
gewiesen 

1. dem Landgericht Karlsruhe 

für den Bezirk des Oberlandesgerichts Karlsruhe, 

2. dem Landgericht Stuttgart 

für den Bezirk des Oberlandesgerichts Stuttgart. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1995 in Kraft. 

STUITGART, den 31. Juli 1995 In Vertretung 
PROF. DR. KELLER 

Verordnung des Umweltministeriums zur 
Änderung der Abfall-Andienungsverordnung 

Vom 7. August 1995 

Auf Grund von § 9 Abs.2 Satz 2 bis 4 des Landesabfall­
gesetzes (LAbfG) vom 8. Januar 1990 (GBI. S.1) wird 
verordnet: 

Artikel 1 

Die Abfall-Andienungsverordnung vom 5. Februar 1990 
(GBL S.62), geändert durch Verordnung vom 6.Mai 
1992 (GBL S. 281), wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

»(1) Entsorgungspflichtige nach § 3 AbsA AbfG 
haben besonders überwachungsbedürftige Abfälle 
im Sinne von § 1 Abs.1 der Abfallbestimmungs­
Verordnung vom 3. April 1990 (BGBl.I S.614) der 
Sonderabfallentsorgung GmbH gemäß § 9 Abs.2 
Satz 2 LAbfG anzudienen. Diese Pflicht besteht 
nicht, soweit 

1. bei einem Entsorgungspflichtigen jährlich nicht 
mehr als insgesamt 500 kg andienungspflichtige 
Abfälle anfallen, die Abfälle einem Abfallbeför­
derer überlassen werden, der seinerseits der 
Pflicht nach Satz 1 unterliegt, und die Überlas­
sung der Sonderabfallentsorgung GmbH ange­
zeigt wird oder 

2. die Entsorgungspflichtigen die Abfälle in dafür 
zugelassenen betriebseigenen Anlagen in Ba­
den-Württemberg entsorgen, die am l.Januar 
1996 bereits betrieben werden. 

Bei der Andienung hat der Entsorgungspflich­
tige schriftlich die Art, Menge, Herkunft, Ent­
stehung und chemisch-physikalische Beschaf­
fenheit der Abfälle anzugeben. «. 
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b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

»(3) Die Überwachung der Andienungspflicht ob­
liegt der unteren Abfallrechtsbehörde.«. 

2. § 3 erhält folgende Fassung: 

»§ 3 

Entsorgung 

(1) Die Sonderabfallentsorgung GmbH hat die ihr an­
gedienten Abfälle vorrangig auf der Sonderabfallde­
ponie Billigheim oder im Rahmen der bestehenden 
Lieferverpflichtungen in der Sonderabfallverbren­
nungsanlage der Abfall-Verwertungs-Gesellschaft 
mbH in Hamburg zu entsorgen. 

(2) Abfälle, die der Vorbehandlung in einer chemisch/ 
physikalischen oder biologischen Behandlungsanlage 
(Sortierung, Zerkleinerung, Entwässerung, Verfesti­
gung, Emulsionsspaltung, Dichtetrennung, Destilla­
tion, Extraktion, Entgiftung, Neutralisation, Fällung, 
Filtration, Reinigung, Bodenwäsche, biologische Be­
handlung von Bodenaushub und flüssigen Abfällen, 
Desinfektion) bedürfen oder die der Entsorgungs­
pflichtige einem Zwischenlager zuführen will, soll die 
Sonderabfallentsorgung GmbH der vom Entsor­
gungspflichtigen vorgeschlagenen Anlage zuweisen, 
sofern die dafür zugelassene Anlage in Baden-Würt­
temberg liegt. Im übrigen folgt sie dem Vorschlag des 
Entsorgungspflichtigen, soweit die Abfälle nach deut­
schem Umweltrecht ordnungsgemäß entsorgt werden 
sollen. 

(3) Die Entsorgungspflichtigen haben die Abfälle der 
von der Sonderabfallentsorgung GmbH bestimmten 
Anlage zuzuführen.«. 

3. § 4 wird folgender Satz angefügt: 

»Bei der Zuweisung von Abfällen zu Abfallentsor­
gungsanlagen Dritter bemessen sich die Entsorgungs­
entgelte nach dem Bearbeitungsaufwand und dem 
wirtschaftlichen Interesse des Entsorgungspflichti­
gen.«. 

4. Die Anlage (zu § 2) wird aufgehoben. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1996 in Kraft. 

STUTIGART, den 7. August 1995 SCHÄFER 

Verordnung des Regierungspräsidiums 
Tübingen über das Naturschutzgebiet 

»Kleines Lautertal« 

Vom 25. Juli 1995 

Auf Grund von §§ 21,58 Abs. 2 und § 64 Abs.1 Nr. 2 des 
Gesetzes zum Schutz der Natur, zur Pflege der Land-

schaft und über die Erholungsvorsorge in der freien 
Landschaft (Naturschutzgesetz - NatSchG) in der Fas­
sung vom 29. März 1995 (GBL S. 386) und von § 22 
Abs. 2 und § 33 Abs. 2 Nr. 4 Landesjagdgesetz in der Fas­
sung vom 20. Dezember 1978 (GBL 1979 S. 12) wird ver­
ordnet: 

§ 1 

Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche auf dem Gebiet der 
Gemeinde Blaustein, Gemarkungen Bermaringen, 
Herrlingen, Wippingen, und auf dem Gebiet der Stadt 
Blaubeuren, Gemarkung Asch, wird zum Naturschutz­
gebiet erklärt. Das Naturschutzgebiet führt die Bezeich­
nung »Kleines Lautertal«. 

§ 2 

Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von ca. 
280 ha. Es umfaßt nach näherer Maßgabe der Karte im 
wesentlichen folgende Flächen der nachstehend aufge­
führten Gemarkungen: 

Gemeinde Blaustein 

Gemarkung Bermaringen ganz oder teilweise die Ge­
wanne 
Am Blaubeurener Steig, Blaubeurer Loch, Lauterhalde, 
Lauterner Halde, Holzhalde, Schinderwasen, Schloß­
halde, 

Gemarkung Herrlingen ganz oder teilweise die Ge­
wanne 
Äckerlesberg, Bärenhalde, Badershalde, Burgsteig, 
Gehrnäcker, Heusteig, Kochenhalde, Kurzenhalde, 
Lautertal, Riedelhalde, Zäpferle, 

Gemarkung Wippingen ganz oder teilweise die Ge­
wanne 
Badwiese, Gemeindewiesen, Hauswiese, Herrenwie­
sen, Lauterhalde, Lauterner Berg, Mark, Steinberg, 

Stadt Blaustein 

Gemarkung Asch ganz oder teilweise die Gewanne 
Halde, Sitzersloch. 

(2) Die Grenzen des Naturschutzgebietes sind in einer 
Flurkarte des Regierungspräsidiums Tübingen vom 
28.Januar 1993 im Maßstab 1: 5000, kombiniert mit ei­
ner Übersichtskarte im Maßstab 1: 25 000, gekennzeich­
net und rot angelegt. Im Falle des Widerspruchs zwi­
schen der textlichen Beschreibung und der zeichneri­
schen Darstellung gelten die in der Karte getroffenen 
Festlegungen. Die Karte ist Bestandteil der Verordnung. 
Die Verordnung mit Karte wird beim Regierungspräsi­
dium Tübingen in Tübingen und beim Landratsamt Alb­
Donau-Kreis in Ulm auf die Dauer von drei Wochen, 
beginnend am achten Tag nach Verkündung dieser Ver-
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ordnung im Gesetzblatt, zur kostenlosen Einsicht durch 
jedermann während der Sprechzeiten öffentlich ausge­
legt. 

(3) Die Verordnung mit Karte ist nach Ablauf der Ausle­
gungsfrist bei den in Absatz 2 Satz 4 bezeichneten Stellen 
zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während der 
Sprechzeiten niedergelegt. 

§3 

Schutzzweck 

(1) Wesentlicher Schutzzweck ist die Erhaltung der 
hochwertigen Wacholderheide mit Steppenheidenele­
menten und verschiedenen Sukzessionsstadien mit der 
äußerst vielfältigen und seltenen Flora und Fauna der 
Trocken- und Halbtrockenrasen, die Erhaltung der Fels­
standorte und rutschenden Trockenhänge, der Erhalt 
und die Förderung naturnaher Waldgesellschaften im 
Trockental und den schattigen Talhängen mit schutzwür­
digen Tier- und Pflanzenvorkommen, sowie eines offe­
nen Wiesentales mit der mäandrierenden Kleinen Lau­
ter. 

(2) Schutzzweck ist insbesondere: 

1. Schutz einer auf Grund verschiedener Nutzungen 
oder natürlich entstandenen artenreichen Vegetation, 
die von einem kleinräumigen Mosaik verschiedenster 
Pflanzengesellschaften gebildet wird. Sie ist Le­
bensraum für zahlreiche auf sie angewiesene Tierar­
ten. Viele der im Gebiet vorkommenden Pflanzen und 
Tiere sind besonders geschützt oder vom Aussterben 
bedroht; 

2. Erhalt und Entwicklung der Wacholderheiden mit 
den auf beweideten Flächen vorhandenen Enzian­
Halbtrockenrasen (Gentiano-Koelerietum) und 
Trockenrasenbereichen, sowie der Mittelwald- und 
Hutewaldreste und ihrer Sukzessionsstadien als kul­
turhistorisch bedeutsame Bereiche, an denen sich die 
Nutzungsgeschichte dieser Region ablesen läßt; 

3. Schutz der natürlichen Pflanzengesellschaften, insbe­
sondere der Trockenrasen (Xerobromium), der Fels­
grus- und Felsbandgesellschaften (Sedo-Sc1erantheta­
lia), der thermophilen Saumgesellschaften (Trifolio­
Geranietea) sowie der jeweils darauf spezialisierten 
Tierwelt. Hier sind insbesondere Schmetterlinge und 
Wildbienen, die bestimmte Raupenfutterpflanzen 
bzw. Eiablagemöglichkeiten und Nahrungspflanzen 
benötigen und xerotherme Heuschrecken zu nennen; 

4. Schutz naturnaher Waldgesellschaften wie Schlucht-, 
Steinschutthaldenwälder (Tilio-acerion) und Buchen­
mischwälder (Luzolo-Fagetum bzw. Lathyro-Fage­
turn) mit zum Teil gefährdeten Pflanzen arten in ihrer 
naturraumspezifischen Ausbildung; 

5. Erhalt des offenen Talraumes mit der mäandrieren­
den Kleinen Lauter, Schutz und Regenerierung der 
Feuchtwiesen (Kohldistel- und Sumpfdotterblumen-

wiesen) sowie einer artenreichen bachbegleitenden 
Hochstaudenflur ; 

6. Erhalt der Funktion als Erholungsraum mit hohem 
Erlebniswert und Steuerung der Erholungsnutzung; 

7. Erhalt der geologischen und geomorphologischen 
Formationen mit der charakteristischen Schichten­
folge; 

8. Schutz der landschaftsprägenden Schönheit und Ei­
genart, die im Naturraum eine Besonderheit darstellt 
und ein Relikt der früheren Wirtschaftsweise ist. 

(3) Schutzziel ist die Erhaltung von auf der Schwäbi­
schen Alb einst weit verbreiteten Kalkmagerrasen, hier 
in Verflechtung mit verschiedenen Sukzessionsstadien 
und einem Vegetationsmosaik natürlicher Pflanzenge­
sellschaften, sowie die Optimierung des biologischen 
und kulturhistorischen Wertes dieses Gebietes. Fichten­
forste sollen langfristig in naturnahe Waldgesellschaften 
umgewandelt werden. Eingriffe, die das Kleine Lauter­
tal beeinträchtigen, sollen verhindert werden. Der Tal­
bereich soll als Rastplatz für Zugvogelarten erhalten 
bleiben. 

§4 

Verbote 

(1) In dem Naturschutzgebiet sind alle Handlungen ver­
boten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver­
änderung des Schutzgebietes oder seiner Bestandteile, 
zu einer nachhaltigen Störung oder zu einer Beeinträch­
tigung der wissenschaftlichen Forschung führen können. 

(2) Insbesondere ist verboten: 

1. bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung 
in der jeweils geltenden Fassung zu errichten oder 
der Errichtung gleichgestellte Maßnahmen durchzu­
führen, Sport-, Spiel- oder Erholungseinrichtungen 
zu schaffen sowie Einfriedigungen jeder Art zu er­
richten; 

2. Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrsanla­
gen anzulegen, Leitungen zu verlegen oder Anlagen 
dieser Art zu verändern; ausgenommen sind Leitun­
gen öffentlicher Versorgungsträger und öffentlicher 
Verkehrsanlagen, wenn bei ihrer Planung Einver­
nehmen mit der für Befreiungen zuständigen Natur­
schu tzbehörde hergestellt wird; 

3. die Bodengestalt zu verändern; 

4. Entwässerungs- oder andere Maßnahmen vorzuneh­
men, die den Wasserhaushalt des Gebiets entgegen 
dem Schutzzweck verändern; 

5. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern; 

6. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder 
anzubringen; 

7. neu aufzuforsten; 

8. Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen, zu ent­
nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; die Was-



, : 

614 GBl. vom 31. August 1995 Nr.23 

serkrautbekämpfung ist danach verboten, wenn sie 
vor dem 15. Juli, öfter als einmal pro Jahr, in einer 
größeren Breite als maximal 2,20 m und in anderer 
Weise als von Hand oder durch mittiges Befahren 
mit einem Mähboot vorgenommen wird; 

9. Tiere einzubringen, wildlebenden Tieren nachzu­
stellen, sie mutwillig zu beunruhigen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder Puppen, Larven, 
Eier oder Nester oder sonstige Brut-, Wohn- oder 
Zufluchtstätten dieser Tiere freizulegen, zu entfer­
nen, zu beschädigen oder zu zerstören; hierunter 
fällt auch das Einsetzen standortfremder , gentech­
nisch veränderter oder hybridisierter Fische wie Aal, 
Bachsaibling und Regenbogenforelle; 

10. Störungen an den Lebens-, Brut- und Wohnstätten 
wildlebender Tiere, insbesondere durch Fotografie­
ren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu verursa­
chen; 

11. die Art der bisherigen Grundstücksnutzung entge­
gen dem Schutzzweck zu ändern; 

12. Kleingartenanlagen oder Gartenbaubetriebe zu er­
richten oder zu erweitern; 

13. zu zelten, zu grillen, zu lagern, Wohnwagen, sonstige 
Fahrzeuge oder Verkaufsstände aufzustellen; 

14. das Schutzgebiet außerhalb der befestigten und ein­
gezeichneten Wege und Pfade zu betreten; 

15. das Schutzgebiet außerhalb der befestigten Wege mit 
Fahrzeugen aller Art zu befahren; 

16. Feuer zu machen; 

17. ohne zwingenden Grund Lärm, Luftverunreinigun-
gen oder Erschütterungen zu verursachen; 

18. Grünland in Ackerland umzubrechen; 

19. Flüssigdünger jeglicher Art auszubringen; 

20. die Pferchhaltung auf Heideflächen und Trockenra­
sen; 

21. chemische oder biologische Mittel zur Bekämpfung 
von Schadorganismen und Pflanzenkrankheiten so­
wie Wirkstoffe, die den Entwicklungsablauf von 
Pflanzen beeinflussen, anzuwenden; 

22. Hunde frei laufen zu lassen; 

23. außerhalb der befestigten Wege zu reiten; 

24. zu klettern; 

25. Ultraleichtflugzeuge, Modellfahrzeuge, Modellflug­
geräte und sonstige Fluggeräte aller Art zu betrei­
ben; 

26. die Verankerung von Booten, Bojen und anderen 
schwimmenden Anlagen und die Errichtung von Ste­
gen; 

27. das Befahren der Kleinen Lauter mit Wasserfahrzeu­
gen aller Art mit und ohne Antriebskraft (einschließ­
lich Modellfahrzeugen) . 

§ 5 

Zulässige Handlungen 

§ 4 gilt nicht 

1. für die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd unter Be­
achtung des Schutzzweckes mit der Maßgabe, daß 

1.1 die Jagd auf Federwild bis zum 15. Dezember ei­
nes Jahres möglich ist; 

1.2 im Schutzgebiet 

1.2.1 neue Hochsitze nur als einfache Leitern aus na­
turbelassenen Hölzern landschaftsgemäß errich­
tet werden, ausgenommen sind tragbare Ansitz­
leitern; 

1.2.2 Wildäsungsflächen, Wildfütterung und Kirrun­
gen auf Flächen untersagt sind, die schützens­
werte Vegetation aufweisen oder Lebensstätte 
gefährdeter Tierarten sind; 

1.2.3 keine jagdbaren Tiere ausgesetzt werden; 

2. für die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Nutzung 
unter Beachtung des Schutzzweckes in der bisherigen 
Art, im bisherigen Umfang und in bisheriger Intensi­
tät; 

Einzelheiten der forstwirtschaftlichen Nutzung sollen 
in einer im Einvernehmen mit der höheren Natur­
schutzbehörde zu erlassenden Schonwaldverordnung 
und in einem mit der Forstverwaltung abzustimmen­
den Pflegeplan der Bezirksstelle geregelt werden; 

§ 4 der Verordnung über Anwendungsverbote für 
Pflanzenschutzmittel (Pflanzenschutz-Anwendungs­
verordnung) in der jeweils gültigen Fassung bleibt un­
be,rührt; 

3. für die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Boden­
nutzung in der bisherigen Art, im bisherigen Umfang 
und in bisheriger Intensität. Voraussetzung ist, daß 

3.1 die Bodengestalt nicht verändert wird; 

3.2 durch Entwässerungs- und andere Maßnahmen 
der Wasserhaushalt nicht verändert wird; 

3.3 Dauergrünland und Dauerbrache nicht umgebro­
chen wird; 

3.4 Jauche, Gülle, Silagesickersaft, Abwasser, Klär­
schlamm, Fäkalien und ähnliche Stoffe nicht aus­
gebracht werden; 

3.5 stickstoffhaltige mineralische und organische 
Düngemittel nur in dem in der jeweils gültigen 
Fassung der Schutzgebiets- und Ausgleichsver­
ordnung (SchALVO) vom 8. August 1991 (GBl. 
S. 545) festgelegten Zeitraum und in der dort fest­
gesetzten Menge ausgebracht werden; 

3.6 auf Grünland und Ackerflächen Pflanzenschutz­
mittel nur nach Maßgabe der jeweils gültigen Fas­
sung des Verzeichnisses der Anlage 2 (Positiv­
liste ) zur SchAL VO vom 8. August 1991 (GBl. 
S.545) angewendet werden; 
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3.7 auf Trockenrasen und Heideflächen keine Dün­
gemittel und keine Pflanzenschutzmittel ange­
wendet werden; 

3.8 auf Trockenrasen und Heideflächen keine Pfer­
che errichtet werden; 

3.9 landwirtschaftliche Produkte außerhalb landwirt­
schaftlich intensiv genutzter Flächen nicht gela­
gert werden; 

3.10 Feldraine, ungenutztes Gelände, Hecken, Gebü­
sche, Bäume, Röhrichtbestände nicht beein­
trächtigt werden; 

4. für die ordnungsgemäße Ausübung der Fischerei, 
wenn das Fischereirecht privat ausgeübt oder mit Zu­
stimmung des Regierungspräsidiums Tübingen hö­
here Naturschutzbehörde - verpachtet wurde. Das 
Regierungspräsidium darf die Zustimmung nur versa­
gen, wenn als Folge der Verpachtung eine intensivere 
Befischung während der Vogel brutzeit zu befürchten 
ist (1. März bis 31. Juli eines jeden Jahres); 

5. für die sonstige bisher rechtmäßigerweise ausgeübte 
Nutzung der Grundstücke sowie der rechtmäßiger­
weise bestehenden Einrichtungen in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang sowie deren Unterhal­
tung und Instandsetzung; 

6. für die bestimmungsgemäße Nutzung, Unterhaltung 
und Instandsetzung der öffentlichen Straßen, Gewäs­
ser und Wege, sonstiger Ver- und Entsorgungsanlagen 
sowie Fernmeldeanlagen, ausgenommen § 4 Abs.2 
Nr.21; 

7. für den Bau eines Vorpumpwerkes mit Erdabsetzbek­
ken auf Flurstück Nr.418, Gemarkung Herrlingen, 
Gemeinde Blaustein, nach Maßgabe der in der Befrei­
ung des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis für das 
Landschaftsschutzgebiet »Blaustein« vom 1. Oktober 
1992 aufgeführten Auflagen und Bedingungen; 

8. für Pflegernaßnahmen, die von der höheren Natur­
schutzbehörde oder der von ihr beauftragten Stelle -
im Wald im Einvernehmen mit dem zuständigen staat­
lichen Forstamt veranlaßt werden; 

9. für behördlich angeordnete oder zugelassene Beschil­
derungen. 

§6 

Schutz- und Pflegemaßnahmen 

Die höhere Naturschutzbehörde strebt an, gegen Zah­
lung eines angemessenen Entgelts, 

die im Schutzgebiet gelegenen Ackerflächen in exten­
sives Grünland umzuwandeln; 

- die im Schutzgebiet gelegenen Grünlandflächen in ex­
tensives Grünland umzuwandeln; 

in einem 10 m breiten Uferstreifen entlang der Klei­
nen Lauter gemessen ab Böschungsoberkante die 
Düngung und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
auszuschließen. 

§ 7 

Befreiungen 

Von den Vorschriften dieser Verordnung kann nach § 63 
NatSchG Befreiung erteilt werden. 

§8 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 64 Abs.l Nr.2 
NatSchG handelt, wer in dem Naturschutzgebiet vor­
sätzlich oder fahrlässig eine der nach § 4 und § 5 Nr.3 
verbotenen Handlungen vornimmt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs.2 NrA des 
Landesjagdgesetzes handelt, wer in dem Naturschutzge­
biet vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 4 und § 5 N r.1 
die Jagd ausübt. 

§9 

InkraJttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der 
Auslegungsfrist in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten die Verordnungen des Landrats­
amts Alb-Donau-Kreis über das Landschaftsschutzge­
biet »Blaustein« vom 30. November 1990 und das Land­
schaftsschutzgebiet »Blaubeuren« vom 17.Dezember 
1993, soweit sie sich auf den Geltungsbereich dieser Ver­
ordnung beziehen, außer Kraft. 

TÜBINGEN, den25.Juli 1995 DR.GÖGLER 

Verkündungshinweis: 

Gemäß § 60a NatSchG ist eine etwaige Verletzung der in 
§ 59 NatSchG genannten Verfahrens- und Formvor­
schriften nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres 
nach dem Erlaß der Verordnung gegenüber dem Regie­
rungspräsidium Tübingen schriftlich geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begrün­
den soll, ist darzulegen. 
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